
Qualität sichtbar machen 
Das Zertifizierungsverfahren ist das zentrale Qualitätssicherungsinstrument des 
BHP für ambulante, mobile und (teil-)stationäre heilpädagogische Anbieter. Ziel 
der Zertifizierung ist es, einen hohen und durch Transparenz gekennzeichneten 
Standard an heilpädagogischen Dienstleistungen in Deutschland zu etablieren. 

Die Auszeichnung BHP-zertifiziert dient sowohl den KlientInnen ambulanter, teil-
stationärer und stationärer Anbieter als auch den Leistungsträgern der öffentli-
chen Hand zur Orientierung auf dem Markt sozialer Dienstleister. Lassen Sie Ihre 
Arbeit zertifizieren und Sie haben einen anerkannten Nachweis über Ihre Quali-
fikation als ambulanter heilpädagogischer Anbieter.

  bhpagentur.de/zertifizierungsverfahren-heilpaedagogischer-anbieter

Wir beraten zur Existenzgründung als HeilpädagogIn
Die BHP Agentur berät und unterstützt Mitglieder des Berufs- und  Fachverbandes 
für Heilpädagogik (BHP) e. V. in allen Fragen rund um die Selbstständigkeit als 
HeilpädagogIn. Falls Sie noch nicht Mitglied bei uns sind, ist eine kostenpflichtige 
Information und Beratung möglich. 

Wir bieten Information und Beratung zu den Themen: 

 Grundlagen und erste Schritte in die Selbstständigkeit als HeilpädagogIn

 Konzeptionserstellung und Konzeptionsprüfung

 Gemeinsames Erstellen einer Entgeltkalkulation

 Beratung zu den relevanten sozialrechtlichen Grundlagen im SGB VIII  
und SGB IX 

 Informationen zu Themen wie Umsatzsteuerpflicht, Rentenversicherung, 
Scheinselbstständigkeit und Datenschutz. 

 Anpassung und Überarbeitung der Konzeption bei Angebotsänderungen und 
-erweiterungen

 Beratung und Begleitung zu Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

 Beratung bei Veränderungsprozessen der Einrichtung (z.  B. Einstellen von  
Mitarbeitenden, Vergrößerung) 

Info und Kontakt 
BHP Agentur des Berufs- und Fachverbandes für Heilpädagogik (BHP) e. V.

  Herzbergstraße 84, 10365 Berlin 

  +49 (0)30 40  60  50  60

  +49 (0)30 40  60  50  69

  info@bhpagentur.de

  bhpagentur.de
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Wer darf sich als HeilpädagogIn selbstständig machen ?

HeilpädagogInnen mit einem entsprechenden berufsqualifizierenden Abschluss (Diplom, Dip-
lom FH, B. A., M. A., Fachschule, Fachakademie). Bei ambulanten oder mobilen Angeboten wie 
heilpädagogischen Praxen oder Einrichtungen bedarf es keiner gesonderten Prüfung oder Zu-
lassung durch eine Behörde oder Kammer. Bei stationären und teilstationären Angeboten bedarf 
es einer Erlaubnis durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe. 

Brauche ich zwingend eigene Praxisräume ?

Nicht unbedingt. Sie sind bei ambulanten oder mobilen Angeboten nicht flächendeckend ver-
pflichtend. Mobile heilpädagogische Dienste arbeiten in einigen Fällen ohne eigene Praxisräume. 
In den Landesrahmenverträgen zur Eingliederungshilfe oder zur Früherkennung/Frühförderung 
können Regelungen zu den Räumlichkeiten der Leistungsanbieter enthalten sein. Die Sozialge-
setzbücher VIII, IX und XII enthalten keine Regelungen zu Räumlichkeiten der Leistungsanbieter 
bei ambulanten und mobilen Angeboten. 

Der BHP empfiehlt heilpädagogischen Anbietern das Vorhalten eigener Räumlichkeiten, um im 
Bedarfsfall auch jenseits des Wohnumfeldes von Klienten mit diesen arbeiten zu können.

Welche öffentlichen Fördermöglichkeiten bestehen ?

Bei einer Existenzgründung aus einer Arbeitslosigkeit heraus bestehen Fördermöglichkeiten 
durch die Arbeitsagenturen (Existenzgründungszuschuss) und Jobcenter (Einstiegsgeld). Beides 
sind Ermessensentscheidungen der jeweiligen Stellen. Der BHP kann als fachkundige Stelle eine 
Stellungnahme zur Tragfähigkeit eines Existenzgründungsvorhabens ausstellen. 

Bin ich verpflichtet, meine selbstständige Tätigkeit beim Gewerbeamt 
anzumelden ?

Nein. Nach allgemeiner Auslegung gehören selbstständige HeilpädagogInnen zu den freien Be-
rufen gemäß § 18 ESTG und § 1 PartGG. Somit besteht auch keine Gewerbesteuerpflicht.

Brauche ich eine Zulassung durch das Gesundheitsamt oder das Jugendamt ?

Ambulante und mobile heilpädagogische Anbieter benötigen keine Zulassung durch Gesund-
heits- oder Jugendämter. Bei stationären und teilstationären Angeboten ist eine Betriebserlaub-
nis des Jugendamtes notwendig. 

Kann ich als HeilpädagogIn mit den Krankenkassen abrechnen ?

Nur im Ausnahmefall. Einige private Krankenkassen führen einzelne heilpädagogische Angebote 
in ihrem Leistungskatalog. Über die gesetzlichen Krankenkassen ist eine Kostenabrechnung in 
der Regel nicht möglich. Ausnahmen bestehen hauptsächlich im Bereich der heilpädagogischen 
Diagnostik, die zum Teil über den § 43 a SGB V abgerechnet werden kann.

Als Anbieter einer Interdisziplinären Frühförderstelle werden die medizinischen Anteile der Kom-
plexleistung durch die Krankenkassen refinanziert. 

Mit welchen Leistungsträgern können heilpädagogische Leistungen 
abgerechnet werden ?

In der Regel fallen heilpädagogische Leistungen in den Bereich der Eingliederungshilfe sowie 
der Hilfen zur Erziehung. Für diese Leistungsbereiche sind, abhängig von der Art der Beeinträch-
tigung und vom Alter der KlientInnen, der kommunale Jugend- oder Eingliederungshilfeträger 
zuständig. In Ausnahmefällen kann auch die gesetzliche Unfallversicherung über eine Berufs-
genossenschaft zuständiger Leistungsträger sein. 

Generell gilt: Heilpädagogische Leistungen können auch durch die KlientInnen selbst eingekauft 
werden.

Kann ich mich auch gemeinsam mit Fachkräften therapeutischer 
Berufsgruppen selbstständig machen ?

Ja. Jedoch besteht durch die verschiedenen Leistungsträger in den meisten Fällen der Bedarf, 
innerhalb einer Praxisgemeinschaft als eigenständige UnternehmerInnen aufzutreten. Angebote 
der Früherkennung und Frühförderung als Komplexleistung müssen interdisziplinär erbracht 
werden. 

Nähere Informationen zu den Voraussetzungen der Erbringung von Leistungen einer Interdiszi-
plinären Frühförderstelle erhalten Sie in den Landesrahmenempfehlungen zur Frühförderung/
Früherkennung.

Brauche ich eine Zertifizierung durch den BHP ?

In Deutschland sind die Bezeichnungen Heilpädagogische Praxis, Heilpädagogische Einrichtung 
oder auch Heilpädagogischer Dienst nicht geschützt. Das bedeutet, dass die fachliche  Qualität 
heilpädagogischer Anbieter bundesweit nicht gesichert ist und nicht jeder Anbieter einer 
 heilpädagogischen Praxis auch tatsächlich eine Qualifikation als HeilpädagogIn vorweisen 
kann.

Sie arbeiten in Ihrer Praxis engagiert und unter Einsatz hoher Fachkompetenz? Mit der Zertifi-
zierungsurkunde können Sie Ihre Anbieterqualität transparent gegenüber Ihren KlientInnen, 
den Leistungsträgern der Eingliederungshilfe sowie Kooperationspartnern kommunizieren.

Tipps zur Information und Weiterbildung 

Selbstständig als HeilpädagogIn – Ein praxisorientierter Leitfaden für einen 
erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit als HeilpädagogIn

Die erweiterte und aktualisierte Auflage des Leitfadens für selbstständige Heilpäda-
gogInnen bietet umfangreiche Informationen zu Fragen rund um das Thema Planung 
und Gründung einer heilpädagogischen Praxis. 
9. aktualisierte Auflage, 167 Seiten, ISBN: 978-3-942484-38-1, 12,95 € zzgl. Versand

  bhpverlag.de

BHP UnternehmerInnentag – Informieren. Vernetzen. Bewirken.

Die jährlich im Mai stattfindende zweitägige Fachtagung informiert umfassend und vielseitig durch Fachvorträ-
ge und Workshops und bietet Möglichkeiten zum informellen Austausch.  

  bhpagentur.de/bhp-unternehmertage 

Weiterbildung: Planung und Gründung einer Heilpädagogischen Praxis

Die Veranstaltung der Weiterbildungsakademie des BHP informiert umfassend zur Existenz-
gründung als HeilpädagogIn. Unsere ReferentInnen sind selbst InhaberInnen heilpädagogi-
scher Einrichtungen.

  eahonline.de 
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